
Art. 87 Sozialistische Gesetzlichkeit und Rechtspflege

Artikel 87
Gesellschaft und Staat gewährleisten die Gesetzlichkeit durch die Einbezie

hung der Bürger und ihrer Gemeinschaften in die Rechtspflege und in die ge
sellschaftliche und staatliche Kontrolle über die Einhaltung des sozialistischen 
Rechts.
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I. Vorgeschichte

1 1. Nach Art. 130 Abs. 1 der Verfassung von 1949 waren Laienrichter in weitestem
Umfange an der Rechtsprechung zu beteiligen. Daß darin eine Garantie für die Gesetz
lichkeit liegen sollte, wurde nicht erklärt. Die Einbeziehung von Bürgern in die Recht
sprechung und auch in die Kontrolle über die Einhaltung des Rechts erfolgte durch die 
einfache Gesetzgebung, die zu einem wesentlichen Teil auch nach dem Erlaß der Verfas
sung von 1968 weitergilt, zu einem anderen Teil fortentwickelt wurde (s. Rz. 6f. zu 
Art. 87).

2 2. Änderungen gegenüber dem Entwurf sind nicht zu verzeichnen.

II. Die Einbeziehung der Bürger und ihrer Gemeinschaft in die Rechts
pflege und die Kontrolle über die Einhaltung des sozialistischen Rechts

3 1. Art. 87 enthält lediglich eine Grundsatzbestimmung, die durch die einfache Gesetz
gebung mit Inhalt erfüllt wird. Der Grundsatz geht dahin, daß die Gesetzlichkeit durch 
die Einbeziehung der Bürger in die Rechtspflege und in die gesellschaftliche und staatli
che Kontrolle über die Einhaltung des sozialistischen Rechts gewährleistet sein soll. 4

4 2. Gegenstand der Garantie ist die Gesetzlichkeit. Gemeint ist die sozialistische Ge
setzlichkeit, die nach Art. 19 Abs. 1 Satz 2 durch die DDR gewährleistet sein soll. Dieser
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